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► Nr.  VO/2018/05794
öffentlich

Lübeck, 12.02.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Lübecker Altstadt - Jahresabschlüsse 2011 - 2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

21.02.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
20.03.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
22.03.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Die als Anlage beigefügten Jahresabschlüsse 
a. 2011 mit einem Jahresergebnis von   +148,96€ 
b. 2012 mit einem Jahresergebnis von   -290,05€
c. 2013 mit einem Jahresergebnis von +1.018,15€
d. 2014 mit einem Jahresergebnis von +1.279,48€

werden gem. § 95 n Abs. 3 GO zur Kenntnis genommen. 

2) Die Jahresergebnisse 2011, 2013 und 2014 werden jeweils in voller 
Höhe der Zweckrücklage im Folgejahr zugeführt.

3) Der Jahreserfehlbetrag 2012 wird im JA 2016 mit der Zweckrückla-
ge verrechnet.

4) Der beigefügte Prüfbericht des RPA, der im Rechnungsprüfungs-
aausschuss am 08.02.2018 abschließend beraten wurde 
(VO/2018/05658) wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
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Begründung: da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)

Begründung:
Nach § 95 n Abs.3 und 4 GO hat die Bürgerschaft konkret über den Jahresabschluss und 
über die Behandlung des Jahresergebnisses zu beschließen. In den vorliegenden Fällen ist 
die Ergebnisverwendung durch die Satzung und die Abgabenordnung (AO) durch Einstel-
lung/Entnahme in die/aus der Zweckrücklage vorgesehen.

Den hiesigen Beschluss antizipierend wurde dies so bereits in den sich anschließenden Jah-
resabschlüssen 2012-2015 jeweils umgesetzt. Der Wert der Zweckrücklage liegt bei dieser 
kleinsten von der Hansestadt Lübeck verwalteten/geführten Stiftungen bei 2.914,28€ zum 
31.12.2014, das Stiftungskapital bei 207.946,22€.

Durch die gesunkenen Erträge aufgrund der niedrigen Kapitalmarktzinsen und den dem ge-
genüberstehenden Aufwendungen (u.a. Abschreibungen, Personal) kann ab dem Wirt-
schaftsjahr 2016 kein positives Jahresergebnis mehr erzielt und somit der Stiftungszweck 
durch die Gewährung von Zuschüssen nicht mehr erfüllt werden. Daher wird man sich in 
Kürze intensiv mit der Zukunft dieser Stiftung auseinander setzen müssen.

Anlagen:

Bürgermeister  Bernd Saxe
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1 Prüfungsgegenstand und -auftrag 

Die Stiftung Lübecker Altstadt (im nachfolgenden Text Stiftung) ist eine gemeinnützige, 
rechtsfähige kommunale Stiftung des privaten Rechts. Sie wurde mit Urkunde vom 
13.12.1979 errichtet. In der Sitzung der Bürgerschaft am 24.04.1980 wurde beschlossen, die 
Verwaltung der Stiftung der Hansestadt Lübeck i. S. des § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetz (StiftG) 
zu übertragen. Seit der am 23.10.1987 vom Stiftungsrat beschlossenen Aufstockung beträgt 
das Stiftungskapital 217.299,05 EUR (425.000 DM). 

Gemäß § 17 Abs. 2 StiftG gelten für die Verwaltung der kommunalen Stiftungen die Vor-
schriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Es handelt sich um Treuhandvermö-
gen im Sinne von § 98 GO. Die Jahresabschlüsse unterliegen der Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt (RPA). 

Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stiftungsverwaltung die Finanz- und Vermögensver-
waltung von einem Kreditinstitut wieder in die Verwaltung der städtischen Bereiche über-
geben. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2011 
wurden vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 19.06.2017 vom Bür-
germeister der Hansestadt Lübeck unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m 
Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen 
und gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik bis spätestens zum 01. Mai eines jeden Jahres der 
zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jahresabschluss 
ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt gemäß § 95n Abs. 1 GO 
durch das Rechnungsprüfungsamt. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n Abs. 3 
GO der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, 
dieses den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird für die Stiftung der erste Jahresabschluss 
nach der GemHVO-Doppik vorgelegt. Eine Vollständigkeitserklärung, dass in der Bilanz alle 
bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten etc. richtig enthalten sind, 
liegt vor. 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 
Aufgrund § 98 GO wurde der Haushaltsplan 2011 für die Stiftung aufgestellt und in der Sit-
zung der Bürgerschaft am 24.02.2011 beschlossen. Der Erlass einer Haushaltssatzung wird 
durch den Beschluss der Gemeindevertretung über den Haushaltsplan ersetzt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2011 sind wie folgt festgesetzt worden: 

Tabelle 1 Haushaltsplanung 

Plandaten Erträge/ 
Einzahlungen 

Aufwendungen/ 
Auszahlungen 

Überschuss 

Ergebnisplan 9.500 EUR 1.100 EUR 8.400 EUR 

Finanzplan 226.500 EUR 226.500 EUR 0 EUR 

Im Haushaltsjahr war eine außerplanmäßige Bewilligung erforderlich (Vfg. LA/8 vom 
06.09.2011), um die Verwendung zweckgebundener Mittel für die Restaurierung des Dimp-
kerschen Zimmers haushaltsmäßig zu ordnen. 

Der Finanzplan sieht Einzahlungen aus Rückflüssen von 217.000 EUR und den gleichen Be-
trag für Auszahlungen zur Gewährung von Ausleihungen vor. Diese Planwerte berücksich-
tigen die Verlagerung des Umlaufvermögens vom kontoführenden Kreditinstitut zur wieder 
finanzverwaltenden Hansestadt Lübeck. 

Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten 
Werten der jeweiligen Konten zu entnehmen. 

4 Jahresabschluss 

Nach der Umstellung auf die doppische Buchführung mit dem Haushaltsjahr 2011 liegt zum 
31.12.2011 der erste doppische Jahresabschluss der Stiftung Lübecker Altstadt vor. In der 
Ergebnis- und der Finanzrechnung konnten demzufolge keine Vorjahreswerte angegeben 
werden. Bei den in der vorgelegten Bilanz ausgewiesenen Vorjahreswerten handelt es sich 
um die Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011. 
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4.1 Bilanz 

Zur Bilanz ergeben sich die nachfolgenden Feststellungen. 

4.1.1 Aktiva 

Über Anlagevermögen in Form von immateriellen Vermögensgegenständen, Sach- oder Fi-
nanzanlagen verfügte die Stiftung nicht. 

Das Umlaufvermögen im Abschluss 2011 betrug 212.625,08 EUR. Wesentlich waren darin 
die sonstigen privatrechtlichen Forderungen (211.150,41 EUR), die aus dem Fehlen eigener 
Geschäftskonten und der Wahrnehmung der Finanzverwaltung durch die Hansestadt 
Lübeck resultierten. Die Hansestadt Lübeck führte die 211.150,41 EUR auf einem Festgeld-
konto von 200.000,00 EUR und 11.150,41 EUR auf einem Konto für die lfd. Bewirtschaftung. 
Der Vorjahreswert (212.673,19 EUR) wurde richtig übernommen, er entspricht dem End-
stand des lfd. Kontos der Stiftung mit 212.473,19 EUR zum Zeitpunkt der Kontoauflösung 
und Mittelübertragung an die Hansestadt Lübeck zuzüglich eines Guthabens auf dem Spen-
denkonto von 200,00 EUR und damit dem Umlaufvermögen der Stiftung. Dieser Anfangs-
wert von 212.673,19 EUR für das Haushaltsjahr 2011 lag bereits um 4.625,86 EUR unter 
dem satzungsgemäß zu erhaltenden Stiftungskapital von 217.299,05 EUR. 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen, die mit 1.474,67 EUR ausgewiesen sind, 
wurden an die Stiftung erstattete Fördermittel erfasst. Als sonstige Vermögensgegenstände 
werden Gegenstände des Umlaufvermögens ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten 
zuzuordnen sind.1 

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Betrag von 28.065,62 EUR 
ausgewiesen. Hierbei handelt es sich laut Anhang um einen Zuschuss (Sanierung Kathari-
nenkirche), der im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur nachaktiviert worden ist. Die 
Höhe des ARAP ergibt sich aus der Höhe des 2009 gewährten Zuschusses abzüglich der bi-
lanzierten AfA und abzüglich einer Kostenerstattung nicht verwendeter Mittel (siehe sons-
tige Vermögensgegenstände). Die gewährten Fördermittel sind bei der Empfängerin Hanse-
stadt Lübeck gemäß der Investitions-Fiktion des § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik als Investiti-
onszuschuss zu behandeln. Automatismen für die Stiftung als Fördermittelgeberin enthält 
diese Regelung nicht. Die im Anhang für die Sanierungsmaßnahme zitierte Regelung des 
§ 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik beträfe die Fördermittelgeberin, aber nur für bezuschusste 
Vermögensgegenstände (Anschaffung oder Herstellung) und nicht für bezuschusste Restau-
rierungsmaßnahmen. Für die Stiftung hätte diese Auslegung der GemHVO-Doppik durch die 
Verwaltung zur Folge, dass sie, obwohl i. d. R. keine investiven Maßnahmen gefördert wer-
den, vor jedem Zuschuss klären müsste, ob für den Fördermittelempfänger eine Aktivie-
rungspflicht besteht oder dass sie, um zusätzlichen Arbeitsaufwand zu vermeiden, von Zu-
schüssen an die Hansestadt Lübeck absieht. Fördermittel an Privatpersonen wurden nicht 
nacherfasst. 

                                                 
1 www.nkr-sh.de/bilanz/?we_objectID=353 - 2.2.5 Sonstige Vermögengegenstände, 08.11.2017. 
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Laut Verwendungsnachweis sind als Restaurierungsmaßnahme die folgenden Arbeiten aus-
geführt worden: Abdichtung der Risse, Säuberung und Sicherung der Oberflächen, Salzre-
duzierung und Restaurierung der Decken und Wandmalereien2. Es handelt sich somit um 
reine Instandhaltungsmaßnahmen, sodass keine Verpflichtung zur Aktivierung für die Stif-
tung als Fördermittegeberin gemäß § 40 Abs. 3 GemHVO besteht. 

Bei einer konsequenten Umsetzung des von der Verwaltung praktizierten Verfahrens im 
Umgang mit Fördermitteln an die Hansestadt Lübeck, bestünde für die Vergangenheit wei-
terer Nacherfassungsbedarf, so ist z. B. 2007 eine Zahlung von 10.418,58 EUR für das Res-
taurierungsprojekt Holstentor erfolgt. Die nach der 4%-Regelung verbliebenen Werte wären 
dann ebenfalls nachträglich zu aktivieren. Es stellt sich außerdem die Frage, warum die 
Restaurierung der Wände der Katharinenkirche bilanziell anders dargestellt wird, als die in 
diesem Bericht genannte Konservierung einer Wandtäfelung? 

Im Lagebericht wird darauf hingewiesen, dass in den Jahren 1981 bis 2011 Objekte oder 
Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 370.596,08 EUR gefördert werden konnten. Ob 
sich in dieser Summe aktivierungspflichtige Beträge verbergen, ist offen. 

4.1.2 Passiva 

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital der Stiftung dargestellt. Die Darstellung weicht 
von der vorgeschriebenen Mindestgliederung gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik ab. 

Tabelle 2 Bilanz/Eigenkapital 

Gliederung gemäß § 48 (2) 
GemHVO-Doppik 

Von der GemHVO-Doppik abwei-
chende Gliederung der vorliegen-

den Stiftungsbilanz 

Ergebnis 2011 

1. Eigenkapital 1. Eigenkapital 240.690,70 EUR 

 1.01 Stiftungskapital 207.946,22 EUR 

 1.03 Zweckrücklage 1.747,17 EUR 

1.1 Allgemeine Rücklage - - 

1.2 Sonderrücklage - - 

1.3 Ergebnisrücklage 1.3 Ergebnisrücklage 30.848,35 EUR 

1.4 Vorgetragener 
Jahresfehlbetrag - - 

1.5 Jahresüberschuss 1.5 Jahresüberschuss 148,96 EUR 

 

                                                 
2 Verwendungsnachweis vom 01.11.2010 zur Vorlage beim Bundesverwaltungsamt in Köln über die Maßnahme 

„Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung“ 
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1.01 Stiftungskapital 

Das unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finan-
zierungsfunktion wie die Allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der 
GemHVO-Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 

In den IDW-Stellungnahmen zur Rechnungslegung wird empfohlen, das unter Eigenkapital 
ausgewiesene Stiftungskapital bei Bedarf in Errichtungs- und Zustiftungskapital zu unter-
gliedern. Das Errichtungskapital entspricht dem Wert des Vermögens, das der Stiftung im 
Rahmen der Errichtung durch Stiftungsakt vom Stifter übertragen worden ist. Wird die Stif-
tung zu einem späteren Zeitpunkt entweder vom ursprünglichen Stifter oder einem anderen 
mit Vermögen dauerhaft ausgestattet, so ist dieses Zustiftungskapital ebenfalls gesondert 
auszuweisen. Das Stiftungskapital (Errichtungs- und Zustiftungskapital) zeigt den Nomi-
nalwert des zu erhaltenden Stiftungskapitals.3 Leider deckt sich auch dieser Vorschlag nicht 
mit dem Muster der GemHVO-Doppik. Es wird aber deutlich, dass das zu erhaltende Stif-
tungskapital (Grundstockvermögen oder IDW/Errichtungskapital) und die Zustiftungen in 
der Bilanz erkennbar sein sollen. 

Aus der zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses gültigen Stiftungssatzung aus dem Jahr 1979 
ergibt sich ein Stiftungskapital von 56.242,11 EUR (110.000 DM). In der im Lagebericht ge-
nannten Stiftungssatzung aus dem Kalenderjahr 2016, wird das Stiftungskapital mit 
217.299,05 EUR (425.000 DM) angegeben. Der Beschluss des Stiftungsrates vom 
23.10.1987, das Stiftungskapital auf insgesamt 425.000 DM aufzustocken, liegt dem RPA 
vor. 

Das im Abschluss 2011 ausgewiesene Stiftungskapital beträgt 207.946,22 EUR, das Stif-
tungskapital laut Satzung aber 217.299,05 EUR. Das zu erhaltende Stiftungskapital hat sich 
somit um 9.352,83 EUR verringert. Das Ziel der Stiftungsverwaltung muss nunmehr sein, 
durch die künftige Bewirtschaftung den zu erhaltenden Bestand wieder herzustellen und zu 
sichern. 

1.03 Zweckrücklage 

 
Zweckrücklage Eröffnungsbilanz 

01.01.2010 Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2011 

Bilanzposten 1.03 4.626,97 EUR - 2.879,80 EUR 1.747,17 EUR 

Mit der Zweckrücklage wird eine steuerliche Komponente berücksichtigt, die sich aus § 62 
(alt § 58) der Abgabenordnung (AO) herleitet. Gemäß AO können Körperschaften ihre Mittel 
ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbe-
günstigten, satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig zu erfüllen. § 25 der GemHVO-Doppik 
lässt die Bildung von Rücklagen nur sehr begrenzt zu. Eine Zweckrücklage vergleichbar mit 
§ 62 Abs. 1 der Abgabenordnung ist in der GemHVO-Doppik nicht vorgesehen und ent-

                                                 
3 Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), Stellungnahme zur Rechnungslegung von Stiftungen vom 

Hauptfachausschuss (HFA): IDW HFA 5, Stand 06.12.2003. 
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spricht damit nicht dem anzuwendenden Haushaltsrecht. Die korrekte Darstellung der 
„Zweckrücklage“ müsste in der Bilanz als Teil der Ergebnisrücklage erfolgen. Für die Stif-
tungsverwaltung besteht grundsätzlich das Problem, dass das kommunale Haushaltsrecht 
die Sonderstellung der Stiftungen nicht hinreichend berücksichtigt und mit der AO zum Teil 
nicht kompatibel ist. 

Die Veränderung der Zweckrücklage ergibt sich aus einer Entnahme zur Gewährung eines 
Zuschusses für die Konservierung der Wandvertäfelung im Dimpkerschen Zimmer. 

1.3 Ergebnisrücklage 

 
Ergebnisrücklage Eröffnungsbilanz 

01.01.2010 Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2011 

Bilanzposten 1.3 0 EUR 30.848,35 EUR 30.848,35 EUR 

Die Ergebnisrücklage darf gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 25% und soll min-
destens 10% der Allgemeinen Rücklage betragen. Die Ergebnisrücklage soll als Puffer die-
nen, um Jahresfehlbeträge aufzufangen, und andererseits vorrangig durch Jahresüber-
schüsse wieder aufgefüllt werden. 

Im Jahresabschluss 2011 wurde eine Ergebnisrücklage von 30.848,35 EUR ausgewiesen. 
Hierbei handelt es sich laut Anhang um einen Zuschuss (Sanierung Katharinenkirche), der 
im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur nachaktiviert wurde. Die Förderung von Res-
taurierungsarbeiten an Gewölben und Wänden entspräche dem Stiftungszweck, eine Prü-
fung der Sanierungsmaßnahme ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht erfolgt. 
Auf der Aktivseite wurde ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der 
gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik mit 4% abgeschrieben wird. 

Es besteht Erklärungsbedarf durch die Verwaltung, warum die Sanierungsmaßnahme Ka-
tharinenkirche als Eröffnungsbilanzkorrektur nacherfasst worden ist und warum nur bei 
dieser Maßnahme entsprechend verfahren wurde. 

Das RPA hat bereits in Vorjahren das unbürokratische Handeln der Stiftungsverwaltung be-
anstandet. Der Hansestadt Lübeck wurde von der Stiftungsverwaltung mit Schreiben vom 
28.07.2009 mitgeteilt, dass 32.701,43 EUR für die Restaurierung der drei östlichen Joche 
des südlichen Seitenschiffs (Gewölbe und Wände) zur Verfügung gestellt werden. Ein 
Nachweis, dass nach der erfolgten Restaurierung die Mittel dem Stiftungszweck entspre-
chend verwendet worden sind, wurde nicht gefordert. Eine Verpflichtung, dass nicht benö-
tigte oder nicht dem Zweck entsprechend eingesetzte Mittel zu erstatten sind, ist nicht ver-
einbart. Die tatsächlich erfolgte Erstattung von Fördermitteln (siehe sonst. Vermögensge-
genstände) ist auf Initiative des Bereichs Haushalt und Steuerung erfolgt. 
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1.5 Jahresüberschuss 

Die Stiftung hat einen Jahresüberschuss von 148,96 EUR erzielt. Laut Anhang soll nach Be-
schlussfassung durch den Stiftungsrat der Überschuss der Zweckrücklage zugeführt wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 95n Abs. 3 der GO die Gemeindevertretung 
über den Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses bis spätestens 
31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres beschließt. 

Die am 28.12.2016 in Kraft getretene (und für diesen Abschluss noch nicht gültige) Stif-
tungssatzung enthält in § 8 Abs. 2 Nr. 3 die Regelung, dass der Stiftungsrat über die Bil-
dung und Verwendung von Rücklagen entscheidet. Diese Formulierung kann die Entschei-
dung über die Zuführung des Überschusses zur Zweckrücklage nicht einschließen, ansons-
ten bestünde eine Diskrepanz zwischen der Stiftungssatzung und dem oben zitierten 
§ 95 GO. Die Stiftungsaufsicht hat dazu mitgeteilt, dass auch aus dortiger Sicht dem Stif-
tungsrat diese Entscheidung nicht mehr zukommen dürfe. Es bliebe daher nur die Möglich-
keit, diese Satzungsregelung gesetzeskonform hinsichtlich der geltenden haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen der GO auszulegen. Dass hieße, der Beschluss des Stiftungsrates über 
die Bildung von Rücklagen werde lediglich als Beschlussempfehlung für die Bürgerschaft 
zum Beschluss über den Jahresabschluss der Stiftung verstanden. 

4.2 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwen-
dungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung 
gilt § 2 GemHVO-Doppik entsprechend. In § 2 der GemHVO-Doppik ist aufgeführt, welche 
Posten mindestens im Ergebnisplan auszuweisen sind. 

Tabelle 3 Ergebnisübersicht 

Ergebnisplan Planung 
EUR 

Fortgeschr. 
Ansatz EUR 

Ergebnis 
EUR 

Planabweichung 
EUR 

Ordentl. Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanzerträge 9.500,00 9.500,00 2.457,02 - 7.042,98 

Erträge 9.500,00 9.500,00 2.457,02 - 7.042,98 

Ordentliche Aufw. - 1.100,00 - 3.979,80 - 5.187,86 - 1.208,06 

Zinsen u. Finanzaufw. - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Aufwendungen - 1.100,00  - 3.979,80 - 5.187,86 - 1.208,06 

Ordentl. Ergebnis 8.400,00 5.520,20 - 2.730,84 - 8.251,04 

Außerord. Erträge 0,00 2.879,80 2.879,80 0,00 

Außerord. Aufwand - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Ergebnis 8.400,00 8.400,00 148,96 - 8.251,04 

Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 
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4.2.1 Erträge 

Ordentliche Erträge wie z. B. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Privatrechtliche Leis-
tungsentgelte oder Kostenerstattungen wurden nicht erzielt. 

4.2.2 Finanzerträge 
 

Finanzerträge Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 46 9.500,00 2.457,02 7.042,98 

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Zinsgutschriften. Eine Bestätigung des Bereichs 
Buchhaltung und Finanzen über 2.457,02 EUR liegt vor (u. a. für eine terminierte Geldan-
lage 200.000 EUR vom 30.12.2010 bis zum 31.12.2011, Zinssatz 1,15%). Im Ergebnisplan 
sind Zinserträge von 9.500 EUR veranschlagt worden. In Anbetracht der Zinsentwicklung 
war dieser Wert zum Zeitpunkt der Planung bereits unrealistisch. 

4.2.3 Außerordentliche Erträge 
 

außerordentlichen 
Erträge 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 49 0,00 2.879,80 2.879,80 

Die außerordentlichen Erträge bilden die Entnahme aus der Zweckrücklage ab. 

4.2.4 Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Transferaufwendungen, sonstigen ordentli-
chen Aufwendungen und bilanziellen Abschreibungen zusammen. 

Transferauf-
wendungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 53 0,00 2.879,80 2.879,80 

Unter den Transferaufwendungen ist der Zuschuss für die Konservierung der Täfelung im 
Dimpkerschen Zimmer von 2.879,80 EUR ausgewiesen (außerpl. Bew. Vfg. LA/8 vom 
06.09.2011). 

sonstigen ordentl 
Aufwendungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 54 1.100,00 1.000,00 100,00 
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Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.000,00 EUR handelt es sich um jeweils 
500,00 EUR für den Bereich Archäologie und Denkmalpflege (Stiftungsverwaltung) und für 
den Bereich Recht (Abt. Passivbesteuerung) als Vergütung von erbrachten Leistungen. Die 
Stiftung als Sondervermögen ist nicht Teil der internen Leistungsabrechnung der Hanse-
stadt Lübeck. Hätten die übrigen für die Stiftung tätigen Bereiche, z. B. Haushalt und Steue-
rung, Buchhaltung und Finanzen, RPA und andere ihre Leistungen in Rechnung gestellt, 
wäre kein Jahresüberschuss (148,96 EUR) erzielt worden. 

bilanzielle Abschrei-
bungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 57 0,00 1.308,06 1.308,06 

Die bilanziellen Abschreibungen von 1.308,06 EUR sind gemäß § 40 Abs. 7 der GemHVO-
Doppik für die Fördermaßnahme Katharinenkirche ausgewiesen worden. Unter der Über-
schrift Aktiva hat das RPA bereits in Frage gestellt, ob seitens der Stiftung eine Aktivie-
rungspflicht der Fördermittel (daraus resultierend die hier genannten bilanziellen Ab-
schreibungen) für die Restaurierungsmaßnahme besteht. Sofern die Fördermittel an die 
Hansestadt Lübeck zu erfassen sind, käme die Fördermaßnahme Holstentor hinzu, die sich 
in den bilanziellen Abschreibungen mit 416,74 EUR auswirken würde. 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind nicht angefallen. 

4.3 Finanzrechnung 

Für die Aufstellung der Finanzrechnung gemäß § 46 GemHVO-Doppik finden die §§ 3 und 
45 Abs. 2 der GemHVO-Doppik entsprechende Anwendung. In § 3 der GemHVO-Doppik ist 
aufgeführt, welche Posten mindestens im Finanzplan auszuweisen sind. Die Finanzrech-
nung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

4.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beschränken sich auf die Zinsen. 

Zinsen, sonstige 
Finanzeinzahlungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 66 9.500,00 2.457,02 7.042,98 

Auf die Zusammensetzung ist bereits unter 4.2.1 Ordentl. Erträge eingegangen worden. 

4.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Die einzigen Posten der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Trans-
ferauszahlungen und die sonstigen Auszahlungen. 
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Transferaus- 
zahlungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 73 0,00 2.879,80 2.879,80 

Auslöser ist hier die unter Transferaufwendungen bereits genannte Bezuschussung der 
Konservierung einer Täfelung. 

Sonstige Aus-
zahlungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 74 1.100,00 1.100,00 0,00 

Auf diesem Konto wurden die Auszahlungen für Erstattungen an städtische Bereiche ge-
bucht und eine Verbindlichkeit aus dem Vorjahr ausgeglichen. 

4.3.3 Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen 

 
Zuw. Und Zusch. F. 
Investitionen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 78 8.400,00 0,00 8.400,00 

Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen sind 2011 nicht erfolgt. Auch hier stellt 
sich die Frage, ob Zuschüsse zu Restaurierungsmaßnahmen als Zuschüsse für Investitionen 
zu werten sind (Zuschuss Dimpkersches Zimmer). 

4.3.4 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 

 

Ausz. f. d. Gewähr. 
von Ausleihungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontoart 786 217.000,00 11.150,41 205.849,59 

Nach der Übertragung der Stiftungsmittel wird hier der im Anhang unter 2.2 genannte Be-
trag von 11.150,41 EUR (Konto für die lfd. Bewirtschaftung) ausgewiesen. Wie bereits bei 
anderen Stiftungen ausgeführt, hält das RPA den Ausweis als Auszahlungen für die Gewäh-
rung von Ausleihungen für nicht korrekt. Das Problem entfällt mit der Einrichtung von stif-
tungseigenen Geschäftskonten ab 2013. 

4.3.5 Saldo aus fremden Finanzmitteln 

In der zum Jahresabschluss aufgestellten Finanzrechnung werden folgende Ist-Ergebnisse 
ausgewiesen: 
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Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln KtoGr. 672 15.130,21 EUR 

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln KtoGr. 772 2.457,02 EUR 

Saldo aus fremden Finanzmitteln  12.673,19 EUR 

Die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen für fremde Fi-
nanzmittel sind real keine fremden Finanzmittel entsprechend § 14 GemHVO-Doppik. Es 
handelt sich um Kontobewegungen, die durch die Wahrnehmung der Kassengeschäfte 
durch den städtischen Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Stiftung entstehen. Mit 
der Einrichtung von stiftungseigenen Geschäftskonten ab 2013 werden die als fremde Fi-
nanzmittel deklarierten Buchungen über städtische Konten entfallen. 

4.3.6 Liquide Mittel 

Aus der Finanzrechnung hat sich keine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 
ergeben. Die liquiden Mittel werden weiterhin mit 0,00 EUR in der Finanzrechnung und 
übereinstimmend in der Bilanz ausgewiesen. 

5 Anhang 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzustel-
len. In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, dass 
der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 
so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des Eigenkapi-
tals, dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage sowie der im kommunalen Haushaltsrecht nicht 
vorgesehenen Zweckrücklage einer Erklärung bedurft. 

Die dem Anhang beizufügenden Anlagen ergeben sich aus § 51 Abs. 3 der GemHVO-Doppik. 
Ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel sind dem Anhang beigefügt. Sie 
entsprechen den Mustern der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik über die Auf-
stellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden. 

Im Forderungsspiegel belaufen sich die sonstigen privatrechtlichen Forderungen auf 
211.150,41 EUR. Im Anhang wird dazu ausgeführt, dass es sich um Bestände der Stiftungs-
verwaltung auf Konten der Hansestadt Lübeck handelt. Auf diesen Wert ist unter Umlauf-
vermögen bereits eingegangen worden (Festgeld 200.000,00 EUR und lfd. Kto. 
11.150,41 EUR). 

Laut Anhang liegen zum Bilanzstichtag keine sonstigen Verbindlichkeiten vor. Die im Ver-
bindlichkeitenspiegel enthaltenen 100,00 EUR des Vorjahres basierten laut Eröffnungsbi-
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lanz aus einer Rechnung des Bereichs Recht über 100,00 EUR als Vorschussumlage an den 
Kommunalen Schadensausgleich. 

Der Anhang enthält die notwendigen Anlagen nach § 51 Abs. § 3 GemHVO-Doppik. Reste-
bildungen sind 2011 für die Stiftung nicht erfolgt. Die entsprechenden Sachakten des Be-
reichs Haushalt und Steuerung haben dem RPA vorgelegen. Eine Aufstellung der übertrage-
nen Haushaltsermächtigungen war ebenso wie eine Aufstellung über Sondervermögen 
u.s.w. nicht erforderlich. 

6 Lagebericht 

Im Lagebericht ist eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stiftung 
vorzunehmen. Der Lagebericht hat eine umfassende und vielfältige Informations- und Er-
gänzungsfunktion zum Jahresabschluss. Er ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. 

Im Lagebericht wird unter der Überschrift Vermögenslage richtig dargestellt, dass sich das 
Anlagevermögen 2011 nicht verändert hat (0,00 EUR). Es wird ebenfalls darauf hingewie-
sen, dass dem stiftungsrechtlichen Grundsatz, das Vermögen zu erhalten, auch in 2011 
Rechnung getragen wird. In diesem Bericht ist darauf hingewiesen worden, dass das Stif-
tungsvermögen laut Satzung 217.299,05 EUR beträgt, sich aber das im Abschluss 2011 aus-
gewiesene Stiftungskapital auf 207.946,22 EUR beläuft. Das Umlaufvermögen der Stiftung 
zum 31.12.2011 beträgt 212.625,08 EUR. Die Aussage im Lagebericht, dass dem stiftungs-
rechtlichen Grundsatz das Vermögen zu erhalten auch in 2011 Rechnung getragen wird, 
trifft nur im Vergleich mit dem ausgewiesenen Vorjahresstand von 207.946,22 EUR zu. Der 
Nachweis, dass das Stiftungskapital erhalten wurde, ist nicht erbracht. Das RPA hätte dazu 
im Lagebericht einen konkreten Hinweis erwartet. 

Im Lagebericht wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Investitionen weder in 2011 durch-
geführt noch in den Folgejahren geplant sind. Das RPA macht darauf aufmerksam, dass in 
Anbetracht der Entwicklung des Stiftungskapitals voraussichtlich auch keine Fördermittel 
für Restaurierungs- oder Konservierungsmaßnahmen sowie Zuschüsse zu den Investitionen 
Dritter zur Verfügung stehen werden. 

7 Schlussbemerkung 

Das RPA hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. Nach Ab-
schluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahres-
abschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der 
Bürgerschaft zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Bürgerschaft beschließt über den 
Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jah-
resfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 
Diese Frist kann auf Grund des Zeitverzuges nicht gehalten werden. 
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Ein Testat, wie es Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erstellen, ist vom RpA nicht zu ertei-
len. Es ist aber festzustellen, dass

o das laut Satzung zu erhaltende Stiftungskapital von 217.2gg,05EUR sich gegenüber
dem ausgewiesenen stiftungskapital von 207.946,22 EUR um g.352,83 EUR verringert
hat. Der Nachweis, dass das Stiftungskapital erhalten wird, wurde nicht erbracht.

' vor einer lt{achaktivierung von gewährten Fördermitteln zu klären ist, ob es sich aus
Sicht der Stiftung als Fördermittelgeberin um investive Maßnahmen handelt. Das RpA
stellt die Nachaktivierung von Zuschüssen für nicht investive Restaurierungsmaßnah-
men in Frage. Sofern ein entsprechender Nachweis erbracht werden kann, bleibt offen,
ob die nach dem praktizierten Verfahren nr aktivierenden Zuschüsse vollständig erfasst
sind. Bei dem praktizierten Verfahren ist mindestens ein weiterer Zuschuss nicht be-
rücksichtigt worden.

Eine Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung wird zu folgenden Textziffern er-
beten:

Tz. Bezeichnu Seite
Aktiva/ARAP

Passiva/ 1 . 3 Ergebnisrücklage

Auszahlungen von Zuschüssen frir Investitionen

Die erbetene Stellungnahme wird diesem Bericht im weiteren Verfahren als
fügt. Den betroffenen Bereichen steht frei, sich über die genannten Themen
ßern.

Lübeck, 08.1 1 .2017
14.908.07.13-201 1
S
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RPA - Rechnungsprüfungsamt 

StiftG - Gesetz über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts 
(Stiftungsgesetz) 
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1 Prüfungsgegenstand und -auftrag 

Die Stiftung Lübecker Altstadt (im nachfolgenden Text Stiftung) ist eine gemeinnützige, 
rechtsfähige kommunale Stiftung des privaten Rechts. Sie wurde mit Urkunde vom 
13.12.1979 errichtet. In der Sitzung der Bürgerschaft am 24.04.1980 wurde beschlossen, die 
Verwaltung der Stiftung der Hansestadt Lübeck i. S. des § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetz (StiftG) 
zu übertragen. 

Gemäß § 17 Abs. 2 StiftG gelten für die Verwaltung der kommunalen Stiftungen die Vor-
schriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Es handelt sich um Treuhandvermö-
gen im Sinne von § 98 GO. Die Jahresabschlüsse unterliegen der Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2012 wurden 
vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 19.06.2017 vom Bürgermeister 
der Hansestadt Lübeck unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m Abs. 2 GO in-
nerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 44 
Abs. 4 GemHVO-Doppik bis spätestens zum 01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen 
Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jahresabschluss ist somit 
nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt gemäß § 95n Abs. 1 GO 
durch das Rechnungsprüfungsamt. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n Abs. 3 
GO der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, 
dieses den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 wird für die Stiftung der zweite Jahresabschluss 
nach der GemHVO-Doppik vorgelegt. Der Bericht des RPA und die Stellungnahme der Ver-
waltung über den vorhergehenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 sind zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht ausgewertet. Mögliche Schlussfolgerungen, die zu Änderungen 
oder Korrekturen führen, sind daher in diesem Abschluss und diesem Bericht unberück-
sichtigt. 

Eine Vollständigkeitserklärung, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen Vermö-
genswerte, Verbindlichkeiten etc. richtig enthalten sind, liegt vor. 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 
Aufgrund § 98 GO wurde der Haushaltsplan 2012 für die Stiftung aufgestellt und in der Sit-
zung der Bürgerschaft am 23.02.2012 beschlossen. Der Erlass einer Haushaltssatzung wird 
durch den Beschluss der Gemeindevertretung über den Haushaltsplan ersetzt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2012 sind wie folgt festgesetzt worden: 

Tabelle 1 Haushaltsplanung 

Plandaten Erträge/ 
Einzahlungen 

Aufwendungen/ 
Auszahlungen 

Überschuss 

Ergebnisplan 2.300 EUR 2.300 EUR 0 EUR 

Finanzplan 2.300 EUR 2.300 EUR 0 EUR 

Haushaltseinnahme- oder Haushaltsausgabereste sind nicht gebildet worden. Über- oder au-
ßerplanmäßige Bewilligungen waren nicht erforderlich. 

Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten 
Werten der jeweiligen Konten zu entnehmen. 

4 Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss umfasst Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lage-
bericht. 

4.1 Bilanz 

Zur Bilanz ergeben sich die nachfolgenden Feststellungen. 
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4.1.1 Aktiva 

Die Vorjahreswerte wurden richtig übernommen. Zu den einzelnen Bilanzposten ergeben 
sich die folgenden Anmerkungen: 

1. Anlagevermögen 

Über Anlagevermögen in Form von immateriellen Vermögensgegenständen, Sach- oder 
Finanzanlagen verfügt die Stiftung nicht.  

2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen im Abschluss 2012 beträgt 213.578,65 EUR. Wesentlich sind darin 
die sonstigen privatrechtlichen Forderungen (202.156,57 EUR), die aus dem Fehlen eigener 
Geschäftskonten und der Wahrnehmung der Finanzverwaltung durch die Hansestadt 
Lübeck resultieren. 

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen, die aus dem Fehlen eigener Geschäftskonten 
und der Wahrnehmung der Finanzverwaltung durch die Hansestadt Lübeck resultieren, 
betragen 202.156,57 EUR (Vorjahr 211.150,41 EUR) und setzen sich aus einer Fest-
geldanlage bei der Hansestadt Lübeck in Höhe von 200.000,00 EUR sowie Zinserträgen von 
2.256,57 EUR zusammen. 

2.2.5 Sonstige Vermögengegenstände 

Die sonstigen Vermögengegenstände sind mit 374,67 EUR ausgewiesen. Im Abschluss 2011 
wurden als sonstige Vermögensgegenstände von der Hansestadt Lübeck an die Stiftung er-
stattete Fördermittel von 1.474,67 EUR erfasst. Im Haushaltsjahr 2012 wurde von den an 
die Hansestadt Lübeck für erbrachte Verwaltungsleistungen zu erstattenden 1.203,00 EUR 
ein Betrag von 1.100 EUR mit diesem Posten verrechnet (siehe im nachfolgenden Bericht 
die Anmerkungen zu KontoGr. 54 und 57). 

2.4 Liquide Mittel 

Die liquiden Mittel sind 2012 mit 11.047,41 EUR ausgewiesen worden. Dieser Wert war im 
Vorjahr Teil der sonstigen privatrechtlichen Forderungen. Die Bewegungen der liquiden 
Mittel werden aufgrund eines fehlenden eigenen Geschäftskontos in der Finanzrechnung als 
Ein- bzw. Auszahlungen fremder Finanzmittel ausgewiesen. 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird ein Betrag von 26.822,00 EUR ausgewiesen 
(Zuschuss zur Sanierung der Wandmalereien in der Katharinenkirche). Die Veränderung 
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gegenüber dem Vorjahr beträgt 1.243,62 EUR (4 % der bilanziellen Abschreibung des akti-
vierten Zuschusses entsprächen 1.249,07 EUR). Hierbei handelt es sich laut Anhang um ei-
nen Zuschuss (Sanierung Katharinenkirche), der im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrek-
tur nachaktiviert worden ist. Die Höhe des ARAP ergibt sich aus der Zuschusshöhe abzüg-
lich der bilanzielle AfA und abzüglich einer Kostenerstattung nicht verwendeter Mittel. 

Im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2011 hat das RPA diese Position beanstandet, da 
nur Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensge-
genständen als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren sind. Laut Verwendungsnach-
weis sind als Restaurierungsmaßnahme die folgenden Arbeiten ausgeführt worden: Abdich-
tung der Risse, Säuberung und Sicherung der Oberflächen, Salzreduzierung und Restaurie-
rung der Decken und Wandmalereien. Es handelt sich somit um reine Instandhaltungsmaß-
nahmen, sodass keine Möglichkeit zur Aktivierung für die Stiftung als Fördermittegeberin 
gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO besteht. Die Stellungnahme zum Jahresabschlussbericht 2011 
lag zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht vor (Stand Dezember 2017). 

4.1.2 Passiva 

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital der Stiftung dargestellt. Die Darstellung weicht 
von der vorgeschriebenen Mindestgliederung gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik ab. 

Tabelle 2 Bilanz/Eigenkapital 

Gliederung gemäß § 48 (2) 
GemHVO-Doppik 

Von der GemHVO-Doppik 
abweichende Gliederung der 
vorliegenden Stiftungsbilanz 

Ergebnis 2012 

1. Eigenkapital 1. Eigenkapital 240.400,65 EUR 

 1.01 Stiftungskapital 207.946,22 EUR 

 1.03 Zweckrücklage 1.896,13 EUR 

1.1 Allgemeine Rücklage - - 

1.2 Sonderrücklage - - 

1.3 Ergebnisrücklage 1.3 Ergebnisrücklage 30.848,35 EUR 

1.4 Vorgetragener 
Jahresfehlbetrag - - 

1.5 Jahresfehlbetrag 1.5 Jahresfehlbetrag 290,05 EUR 

1.01 Stiftungskapital 

Das unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finan-
zierungsfunktion wie die Allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der 
GemHVO-Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 
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Aus der zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses gültigen Stiftungssatzung aus dem Jahr 1979 
ergibt sich ein Stiftungskapital von 56.242,11 EUR (110.000 DM). In der im Lagebericht ge-
nannten Stiftungssatzung aus dem Kalenderjahr 2016 wird das Stiftungskapital mit 
217.299,05 EUR (425.000 DM) angegeben. Der Beschluss des Stiftungsrates vom 
23.10.1987, das Stiftungskapital auf insgesamt 425.000 DM aufzustocken, liegt dem RPA 
vor. 

Das in den Abschlüssen 2011 und 2012 ausgewiesene Stiftungskapital beträgt 
207.946,22 EUR, das Stiftungskapital laut Satzung aber 217.299,05 EUR. Das zu erhaltende 
Stiftungskapital hat sich somit um 9.352,83 EUR verringert. Das Ziel der Stiftungsverwal-
tung muss nunmehr sein, durch die künftige Bewirtschaftung den zu erhaltenden Bestand 
wieder herzustellen und zu sichern. 

1.03 Zweckrücklage 

 
Zweckrücklage Vorjahr 

31.12.2011 Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzposten 1.03 1.747,17 EUR 148,96 EUR 1.896,13 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus der vom Stiftungsrat beschlossenen Zuführung des Vorjah-
resüberschusses von 148,96 EUR zur Zweckrücklage. Es wird darauf hingewiesen, dass ge-
mäß § 95n Abs. 3 der GO die Gemeindevertretung über den Jahresabschluss und über die 
Verwendung des Jahresüberschusses bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushalts-
jahr folgenden Jahres beschließen muss. 

Mit der Zweckrücklage wird eine steuerliche Komponente berücksichtigt, die sich aus § 62 
der Abgabenordnung (AO) herleitet. Gemäß AO können Körperschaften ihre Mittel ganz 
oder teilweise einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegüns-
tigten, satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig zu erfüllen. Welchem konkreten Zweck die 
Rücklage dienen soll, ist weder dem Jahresabschluss noch dem Lagebericht zu entnehmen. 
§ 25 der GemHVO-Doppik lässt die Bildung von Rücklagen nur sehr begrenzt zu. Eine 
Zweckrücklage vergleichbar mit § 62 Abs. 1 der Abgabenordnung ist in der GemHVO-Dop-
pik nicht vorgesehen. 

1.3 Ergebnisrücklage 

 
Ergebnisrücklage Vorjahr 

31.12.2011 Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2012 

Bilanzposten 1.3 30.848,35 EUR 0 EUR 30.848,35 EUR 

Die Ergebnisrücklage darf gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 25 % und soll 
mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Die Ergebnisrücklage soll als Puffer 
dienen, um Jahresfehlbeträge aufzufangen und andererseits vorrangig durch Jahresüber-
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schüsse wieder aufgefüllt werden. Der Vorjahresüberschuss von 148,96 EUR ist der Zweck-
rücklage zugeführt worden. 

Im Jahresabschluss 2011 wurde eine Ergebnisrücklage von 30.848,35 EUR ausgewiesen. 
Hierbei handelte es sich laut Anhang um einen Zuschuss (Sanierung Katharinenkirche), der 
im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur nachaktiviert wurde. Diese Nachaktivierung ist 
vom RPA im Vorjahresbericht beanstandet worden. Die Stellungnahme der Verwaltung lag 
zum Zeitpunkt der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 noch nicht vor. 

1.5 Jahresfehlbetrag 

Die Stiftung hat einen Jahresfehlbetrag von 290,05 EUR erzielt. Laut Anhang soll nach Be-
schlussfassung durch den Stiftungsrat das Ergebnis als Jahresfehlbetrag in das folgende 
Haushaltsjahr vorgetragen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 95n Abs. 3 
der GO die Gemeindevertretung über den Jahresabschluss und über die Behandlung des 
Jahresfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres 
beschließt. Es wird ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass gemäß § 26 Abs. 3 
GemHVO-Doppik Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage 
ausgeglichen werden sollen. 

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 45 GemHVO-Doppik aufzustellen. Die vorgelegte Ergeb-
nisrechnung entspricht dem offiziellen Muster zu § 45 GemHVO-Doppik.1 

Tabelle 3 Ergebnisübersicht 

Ergebnisplan Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Planabweichung 
EUR 

Ordentl. Erträge 0,00 0,00 0,00 

Finanzerträge 2.300,00 2.156,57 - 143,43 

Erträge 2.300,00 2.156,57 - 143,43 

Ordentliche Aufwend. - 2.300,00 - 2.446,52 - 146,62 

Zinsen u. Finanzaufw. - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Aufwendungen - 2.300,00  - 2.446,52 - 146,62 

Ordentl. Ergebnis 0,00 - 290,05 - 290,05 

Außerord. Erträge 0,00 0,00 0,00 

Außerord. Aufwand - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Ergebnis 0,00 - 290,05 - 290,05 

Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

                                                 
1 Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik, Anlage 19 (neu 20) Muster zu § 45 GemHVO-Doppik. 
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4.2.1 Erträge 

Ordentliche Erträge wie z. B. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Privatrechtliche Leis-
tungsentgelte oder Kostenerstattungen wurden nicht erzielt. 
 

Finanzerträge Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 46 2.300,00 2.156,57 143,43 

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Zinsgutschriften. Eine Bestätigung des Bereichs 
Buchhaltung und Finanzen über 2.156,57 EUR liegt vor. Der Wert ergibt sich aus einer ter-
minierten Geldanlage von 200.000,00 EUR vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012, Zinssatz 
1,15 % abzüglich eines Betrages von 143,43 EUR für überzahlte Zinserträge aus dem Vor-
jahr. 
 

Außerordentliche 
Erträge 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 49 0,00 0,00 0,00 

Im Vorjahr wurden auf diesem Konto Entnahmen aus der Zweckrücklage abgebildet. 

4.2.2 Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Transferaufwendungen, sonstigen ordentli-
chen Aufwendungen und bilanziellen Abschreibungen zusammen. 

Transfer-
aufwendungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 53 1.200,00 0,00 1.200,00 

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Transferaufwendungen entstanden. 

sonstigen ordentl 
Aufwendungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 54 1.100,00 1.203,00 103,00 

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.203,00 EUR handelt es sich um jeweils 
500,00 EUR für den Bereich Archäologie und Denkmalpflege (Stiftungsverwaltung) und für 
den Bereich Recht (Abt. Passivbesteuerung) als Vergütung von erbrachten Leistungen. Die 
übrigen 203,00 EUR sind für den kommunalen Schadensausgleich (200,00 EUR) und Konto-
führungsgebühren (3,00 EUR) entstanden. 
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bilanzielle Abschrei-
bungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 57 0,00 1.243,62 1.243,62 

Die bilanziellen Abschreibungen von 1.243,62 EUR sind gemäß § 40 Abs. 7 der GemHVO-
Doppik für die Fördermaßnahme Katharinenkirche ausgewiesen worden. 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind nicht angefallen. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist gemäß § 46 GemHVO-Doppik aufzustellen. Die vorgelegte Ergebnis-
rechnung entspricht dem offiziellen Muster zu § 46 GemHVO-Doppik.2 

4.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Auf der Ertragsseite sind Zinserträge von 2.300,00 EUR geplant und 2.156,57 EUR gebucht 
worden. In der Finanzrechnung wäre hierzu die Einzahlung zur KontenGr. 66 zu erwarten. 

Zinsen, sonstige 
Finanzeinzahlungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 66 2.300,00 0,00 2.300,00 

Die Zinserträge von 2.156,57 EUR sind in den sonstigen privatrechtlichen Forderungen ent-
halten. 

4.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Der einzige Posten der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die sonstigen 
Auszahlungen. 

Sonstige 
Auszahlungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 74 1.100,00 103,00 997,00 

Es sind sonstige ordentliche Aufwendungen von 1.203,00 EUR für Erstattungen an städti-
sche Bereiche entstanden. Über das o. g. Auszahlungskonto wurden 103,00 EUR überwiesen 
und die verbliebenen 1.100 EUR sind mit den sonstigen Vermögensgegenständen verrech-
net worden (s. Tz. 4.1.1, zu Bilanzposition 2.2.5 sonstg. Vermögensgegenstände). 

                                                 
2 Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik, Anlage 21 Muster zu § 46 GemHVO-Doppik. 
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4.3.3 Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen 

 
Zuw. und Zusch. f. 
Investitionen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 78 0,00 0,00 0,00 

Im Vorjahr sah die Planung noch 8.400 EUR für Zuschüsse vor. Auszahlungen von Zuschüs-
sen für Investitionen sind weder 2011 noch 2012 erfolgt. Die Haushaltsplanung wurde 2012 
angepasst. 

4.3.4 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 

 
Ausz. f. d. Gewährung 
von Ausleihungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontenart 786 0,00 0,00 0,00 

2011 wurde hier noch ein Betrag von 11.150,41 EUR für das Konto zur lfd. Bewirtschaftung 
ausgewiesen. 2012 werden hiervon 11.047,41 EUR in der Bilanz als liquiden Mittel ausge-
wiesen, aufgrund des fehlenden eigenen Geschäftskontos tatsächlich auf dem Kto. 
1791991188 Forderungen aus Darlehen gegenüber der HL geführt (die Differenz von 
3,00 EUR ergibt sich aus gezahlten Kontoführungsgebühren). 

4.3.5 Fremde Finanzmittel 

Die Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln wurden wie folgt ausgewiesen: 

Fremde Finanzmittel Ergebnis 

Kontenart 672 Einzahlungen 11.250,41 EUR 

Kontenart 772 Auszahlungen 11.250,41 EUR 

Die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen für fremde Fi-
nanzmittel sind real keine fremden Finanzmittel entsprechend § 14 GemHVO-Doppik. Es 
handelt sich um Kontobewegungen, die durch die Wahrnehmung der Kassengeschäfte 
durch den städtischen Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Stiftung entstehen. Mit 
der Einrichtung von stiftungseigenen Geschäftskonten ab 2013 werden die als fremde Fi-
nanzmittel deklarierten Buchungen über städtische Konten entfallen. 

4.3.6 Liquide Mittel 

Die in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel von 11.047,41 EUR stimmen mit 
dem Bilanzposten 2.4 Liquide Mittel überein. 
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5 Anhang 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzustel-
len. In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, dass 
der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 
so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des Eigenkapi-
tals, dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage sowie der im kommunalen Haushaltsrecht nicht 
vorgesehenen Zweckrücklage einer Erklärung bedurft. 

Die dem Anhang beizufügenden Anlagen ergeben sich aus § 51 Abs. 3 der GemHVO-Doppik. 
Ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel sind dem Anhang beigefügt. Sie 
entsprechen den Mustern der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik über die Auf-
stellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden. 

Im Forderungsspiegel belaufen sich die sonstigen privatrechtlichen Forderungen auf 
202.531,24 EUR. Im Anhang wird dazu ausgeführt, dass es sich um Bestände der Stiftungs-
verwaltung auf Konten der Hansestadt Lübeck handelt. Auf diesen Wert ist unter Umlauf-
vermögen bereits eingegangen worden. 

6 Lagebericht 

Im Lagebericht ist eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stiftung 
vorzunehmen. Der Lagebericht hat eine umfassende und vielfältige Informations- und Er-
gänzungsfunktion zum Jahresabschluss. Er ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. 

Im Lagebericht wird unter der Überschrift Vermögenslage dargestellt, dass dem stiftungs-
rechtlichen Grundsatz, das Vermögen zu erhalten, auch in 2012 Rechnung getragen wird. In 
diesem Bericht ist darauf hingewiesen worden, dass das Stiftungsvermögen laut Satzung 
217.299,05 EUR beträgt, sich aber das im Abschluss 2012 ausgewiesene Stiftungskapital 
wie im Vorjahr auf 207.946,22 EUR beläuft. Das Umlaufvermögen der Stiftung zum 
31.12.2012 beträgt 213.578,65 EUR. Die Aussage im Lagebericht, dass dem stiftungsrechtli-
chen Grundsatz das Vermögen zu erhalten auch in 2012 Rechnung getragen wird, trifft nur 
im Vergleich mit dem ausgewiesenen Vorjahresstand des Stiftungskapitals von 
207.946,22 EUR zu. Der Nachweis, dass das Stiftungskapital erhalten wurde, ist nicht er-
bracht. Das RPA hätte dazu im Lagebericht einen konkreten Hinweis erwartet. 
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Schlussbemerkung

Das RPA hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. Nach Ab-
schluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahres-
abschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der
Bürgerschaft zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Bürgerschaft beschließt über den
Iahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jah-
resfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.
Diese Frist kann aufgrund des Zeitverzuges nicht gehalten werden.

Ein Testat, wie es Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erstellen, ist vom RPA nicht zu ertei-
len. Es ist aber festzustellen, dass

. das ausgewiesene Stiftungskapital von 207.946,22 EUR wie im Vorjahresabschluss um
9.352,83 EUR unter dem laut Satzung nt erhaltenden Stiftungsvermögen von
217 .299,05 EUR liegt.

. die im Vorjahresabschluss beanstandete Nachaktivierung von gewährten Fördermitteln
auch Thema dieses Iahresabschlusses ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresab-
schlusses 2012lag den betroffenen Bereichen der Prüfungsbericht des RPA zum lahres-
abschluss 2011 noch nicht vor.

Eine Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung wird zu folgenden Textziffern er-
beten:

Tz. Bezeichnung Seite

4 .1 .1

4 .1 .2

6

Aktiva/ARAP

Passivar/ 1 . 3 Ergebnisrücklage

Lagebericht/Erhalt des Stiftungsvermögens

3

4

10

Die erbetene Stellungnahme wird diesem Bericht im weiteren Verfahren als Anlage beige-
fügt. Den betroffenen Bereichen steht frei, sich über die genannten Themen hinaus zu äu-
ßern.

Lübeck, 28.11.2017
14.908.07 .13-2012
sü/bu

Dr. Katja Schur

Anlagen:

Abschlussbilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Anhang
Lagebericht

^ t r\
-___> l'^/V__-/

Dieter Sünder

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stiftung Lübecker Altstadt nrm 31. Dezember 2012

11
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1 Prüfungsgegenstand und -auftrag 

Die Stiftung Lübecker Altstadt (im nachfolgenden Text Stiftung) ist eine gemeinnützige, 
rechtsfähige kommunale Stiftung des privaten Rechts. Sie wurde mit Urkunde vom 
13.12.1979 errichtet. In der Sitzung der Bürgerschaft am 24.04.1980 wurde beschlossen, die 
Verwaltung der Stiftung der Hansestadt Lübeck i. S. des § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetz (StiftG) 
zu übertragen. 

Gemäß § 17 Abs. 2 StiftG gelten für die Verwaltung der kommunalen Stiftungen die Vor-
schriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Es handelt sich um Treuhandvermö-
gen im Sinne von § 98 GO. Die Jahresabschlüsse unterliegen der Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2013 wurden 
vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 19.06.2017 vom Bürgermeister 
der Hansestadt Lübeck unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m Abs. 2 GO in-
nerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 44 
Abs. 4 GemHVO-Doppik bis spätestens zum 01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen 
Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jahresabschluss ist somit 
nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt gemäß § 95n Abs. 1 GO 
durch das Rechnungsprüfungsamt. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n Abs. 3 
GO der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, 
dieses den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 für die Stiftung wurde dem RPA nach Unterzeichnung 
durch den Bürgermeister vorgelegt. Der Bericht des RPA und die Stellungnahme der Ver-
waltung über den vorhergehenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 sind zu die-
sem Zeitpunkt von den beteiligten Bereichen noch nicht ausgewertet. Mögliche Schlussfol-
gerungen, die zu Änderungen oder Korrekturen führen, sind daher in diesem Abschluss und 
diesem Bericht unberücksichtigt. 

Eine Vollständigkeitserklärung, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen Vermö-
genswerte, Verbindlichkeiten etc. richtig enthalten sind, liegt vor. 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 
Aufgrund § 98 GO wurde der Haushaltsplan 2013 für die Stiftung aufgestellt und in der Sit-
zung der Bürgerschaft am 29.11.2012 beschlossen. Der Erlass einer Haushaltssatzung wird 
durch den Beschluss der Gemeindevertretung über den Haushaltsplan ersetzt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2013 sind wie folgt festgesetzt worden: 

Tabelle 1 Haushaltsplanung 

Plandaten Erträge/ 
Einzahlungen 

Aufwendungen/ 
Auszahlungen 

Fehlbetrag 

Ergebnisplan 5.300 EUR 5.300 EUR 0 EUR 

Finanzplan 2.300 EUR 5.300 EUR 3.000 EUR 

Der beschlossene Finanzplan für das Haushaltsjahr 2013 endet mit liquiden Mitteln von 
-3.000 EUR. 
Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den zu den einzelnen 
Konten dargestellten Werten zu entnehmen. 

4 Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss umfasst Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und La-
gebericht. 

4.1 Bilanz 

Zur Bilanz ergeben sich die nachfolgenden Feststellungen. 
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4.1.1 Aktiva 

Die Vorjahreswerte wurden richtig übernommen. Zu den einzelnen Bilanzposten der Aktiv-
seite ergeben sich die folgenden Anmerkungen: 

1 Anlagevermögen 

Über Anlagevermögen in Form von immateriellen Vermögensgegenständen, Sach- oder Fi-
nanzanlagen verfügt die Stiftung nicht. 

2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen wird im Abschluss 2013 mit 219.839,81 EUR ausgewiesen. Wesent-
lich sind darin die liquiden Mittel mit einem Betrag von 213.556,52 EUR. 

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen betragen 4.997,13 EUR. Im Vorjahr belief sich 
der Wert noch auf 202.156,57 EUR, der aus dem Fehlen eigener Geschäftskonten und der 
Wahrnehmung der Finanzverwaltung durch die Hansestadt Lübeck resultierte. 

2013 resultieren die sonstigen privatrechtlichen Forderungen aus Zinserträgen. 

Tabelle 2 Sonstige privatrechtlichen Forderungen 

Buchhaltung und Finanzen - Zinsen 2012 2.156,57 EUR 

Buchhaltung und Finanzen - Zinsen 2013 280,56 EUR 

Lübecker Bauverein - Zinsen 2013 2.560,00 EUR 

Sonstige privatrechtlichen Forderungen insgesamt 4.997,13 EUR 

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Spareinlage mit Festzinsvereinbarung bei der eingetragenen 
Genossenschaft Lübecker Bauverein erfolgt. Gemäß § 89 Abs. 2 Satz GO ist bei Geldanlagen 
auf eine ausreichende Sicherheit zu achten und sie sollen einen angemessenen Ertrag er-
bringen. Der Kommentar zu § 89 Abs. 2 Satz GO enthält keine Hinweise, wie ausreichende 
Sicherheit zu definieren ist.1 Die Antwort auf eine Anfrage des RPA an die Stiftungsaufsicht 
zu diesem Thema lag bis zum Prüfungsschluss im Dezember 2017 nicht vor. 

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 1.286,16 EUR ausgewiesen. 

 

                                                 
1 Kommentar zur Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Bracker, Dehn, Wolf, 13. Auflage 2016. 
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2.4 Liquide Mittel 

Mit der Verlagerung der Stiftungsmittel von der Hansestadt Lübeck auf ein Geschäftskonto 
des „Mandanten Stiftung Lübecker Altstadt“ hat sich auch in der Bilanz eine Verlagerung 
von den sonstigen privatrechtlichen Forderungen zu den liquiden Mitteln ergeben, sodass 
im Haushaltsjahr 2013 dieser Bilanzposten auf 213.556,52 EUR angestiegen ist (Vorjahr 
11.047,41 EUR). 

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird ein Betrag von 25.579,00 EUR ausgewiesen 
(Zuschuss zur Sanierung der Wandmalereien in der Katharinenkirche). Die Veränderung 
gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der bilanziellen Abschreibung und beträgt 
1.243,00 EUR. 

Im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2011 hat das RPA diese Position beanstandet, da 
nur Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensge-
genständen als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren sind. Die Stellungnahmen zu 
Jahresabschlussberichten 2011 und 2012 lagen zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht vor 
(Stand Dezember 2017). 

4.1.2 Passiva 

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital der Stiftung dargestellt. Die Darstellung weicht 
von der vorgeschriebenen Mindestgliederung gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik ab. 

Tabelle 3 Bilanz/Eigenkapital 

Gliederung gemäß § 48 Abs. 2 
GemHVO-Doppik 

Von der GemHVO-Doppik 
abweichende Gliederung der 
vorliegenden Stiftungsbilanz 

Ergebnis 2013 

1. Eigenkapital 1. Eigenkapital 241.418,80 EUR 

 1.01 Stiftungskapital 207.946,22 EUR 

 1.03 Zweckrücklage 1.896,13 EUR 

1.1 Allgemeine Rücklage - - 

1.2 Sonderrücklage - - 

1.3 Ergebnisrücklage 1.3 Ergebnisrücklage 30.848,35 EUR 

1.4 Vorgetragener 
Jahresfehlbetrag - 290,05 EUR 

1.5 Jahresüberschuss 1.5 Jahresüberschuss 1.018,15 EUR 
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1.01 Stiftungskapital 

Das unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finan-
zierungsfunktion wie die Allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der 
GemHVO-Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 

Aus der zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses gültigen Stiftungssatzung aus dem Jahr 1979 
ergibt sich ein Stiftungskapital von 56.242,11 EUR (110.000 DM). In der im Lagebericht ge-
nannten Stiftungssatzung aus dem Kalenderjahr 2016, wird das Stiftungskapital mit 
217.299,05 EUR (425.000 DM) angegeben. Der Beschluss des Stiftungsrates vom 
23.10.1987, das Stiftungskapital auf insgesamt 425.000 DM aufzustocken, liegt dem RPA 
vor. 

Das Stiftungskapital laut Satzung beträgt 217.299,05 EUR. In den Abschlüssen der Vorjahre 
und auch 2013 wird das Stiftungskapital mit 207.946,22 EUR ausgewiesen und damit un-
verändert um 9.352,83 EUR unter dem zu erhaltenden Stiftungskapital. Die Stellungnahme 
der Verwaltung zu den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 lag zum Zeitpunkt der Prüfung 
des Jahresabschlusses 2013 noch nicht vor. 

1.03 Zweckrücklage 

Zweckrücklage Vorjahr 
31.12.2012 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2013 

Bilanzposten 1.03 1.896,13 EUR 0,00 EUR 1.896,13 EUR 

Die Höhe der Zweckrücklage hat sich gegenüber 2012 nicht verändert. Gemäß § 62 der AO 
kann die Zuführung erfolgen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten, sat-
zungsmäßigen Zwecke zu erfüllen. Ein Hinweis auf einen konkreten Zweck und die Erfor-
derlichkeit ist im Anhang nicht enthalten. 
Das Rechnungsprüfungsamt weist darauf hin, dass eine Zweckrücklage in der GemHVO-
Doppik nicht vorgesehen ist und empfiehlt alternativ den Ausweis als Teil der Ergebnis-
rücklage. 

1.3 Ergebnisrücklage 

Ergebnisrücklage Vorjahr 
31.12.2012 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2013 

Bilanzposten 1.3 30.848,35 EUR 0 EUR 30.848,35 EUR 

Die Höhe der Ergebnisrücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. 

Im ersten doppischen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 wurde eine Ergebnis-
rücklage von 30.848,35 EUR ausgewiesen. Hierbei handelte es sich laut Anhang um einen 
Zuschuss (Sanierung Katharinenkirche), der im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur 
nachaktiviert wurde. Diese Nachaktivierung ist vom RPA in den Vorjahresberichten bean-
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standet worden. Die Stellungnahme der Verwaltung lag zum Zeitpunkt der Prüfung des Jah-
resabschlusses 2013 noch nicht vor. 

1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 

Die Stiftung hatte 2012 einen Jahresfehlbetrag von 290,05 EUR erzielt. Laut Anhang soll 
nach Beschlussfassung durch den Stiftungsrat das Ergebnis 2013 nochmals als Jahresfehl-
betrag in das folgende Haushaltsjahr vorgetragen werden. Das RPA weist erneut darauf hin, 
dass gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln 
der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden sollen. 

1.5 Jahresüberschuss 

Die Stiftung hat einen Jahresüberschuss von 1.018,15 EUR erzielt. Laut Anhang soll nach 
Beschlussfassung durch den Stiftungsrat der Jahresüberschuss der Zweckrücklage zuge-
führt werden. Auf die Ausführungen zur Zweckrücklage in diesem Bericht wird verwiesen. 

4 Verbindlichkeiten 

Es werden Verbindlichkeiten von 4.000,01 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um 
einen Zuschuss für Sanierungsarbeiten an der Natursteinfassade des Gebäudes König-
str. 81. Am 11.04.2013 wurden Fördermittel von 4.000,00 EUR schriftlich zugesagt. Die 
Rechnung ist im Januar 2014 im Bereich Archäologie und Denkmalpflege eingegangen und 
die Auszahlung im Haushaltsjahr 2014 erfolgt. 

Das RPA weist den Bereich Archäologie und Denkmalpflege auf die organisatorische und fi-
nanzielle Trennung zwischen den Aufgaben des Bereichs Archäologie und Denkmalpflege 
und denen der Stiftung hin. Die Zusage der Fördermittel ist mit dem Briefkopf des Bereichs 
erfolgt. Dass die Restaurierung mit Mitteln der Stiftung gefördert wird, ist nicht erkennbar. 
Die Rechnung über die Restaurierungsarbeiten in Höhe von 4.000,01 EUR ist nicht vom 
Fördermittelempfänger, sondern direkt von der beauftragten Werkstatt an den Bereich Ar-
chäologie und Denkmalpflege und nicht an die Stiftung adressiert worden. Das RPA sieht 
sich erneut gezwungen, das Verfahren zu beanstanden, da Fördermittel nicht mit dem Zu-
wendungsempfänger oder der Zuwendungsempfängerin, sondern direkt mit der beauftrag-
ten Werkstatt abgerechnet werden.2 

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 45 GemHVO-Doppik aufzustellen. Die vorgelegte Ergeb-
nisrechnung entspricht dem offiziellen Muster zu § 45 GemHVO-Doppik.3 

                                                 
2 Siehe Bericht des RPA: Prüfung der Stiftung Lübecker Altstadt vom 21.04.2009, Tz. 5.4 Bewilligungsverfahren. 
3 Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik, Anlage 19 (neu 20) Muster zu § 45 GemHVO-Doppik 
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Tabelle 4 Ergebnisübersicht 

Ergebnisplan Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Planabweichung 
EUR 

Ordentl. Erträge 0,00 4.550,00 4.550,00 

Finanzerträge 2.300,00 2.884,16 584,16 

Erträge 2.300,00 7.434,16 5.134,16 

Ordentliche Aufwend. - 2.300,00 - 6.416,01 - 4.116,01 

Zinsen u. Finanzaufw. - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Aufwendungen - 2.300,00  - 6.416,01 - 4.116,01 

Ordentl. Ergebnis 0,00 1.018,15 1.018,15 

Außerord. Erträge 0,00 0,00 0,00 

Außerord. Aufwand - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Ergebnis 0,00 1.018,15 1.018,15 

Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

4.2.1 Erträge 

Im Haushaltsjahr 2013 konnten außerplanmäßig ordentliche Erträge in Form von Zuwen-
dungen und privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt werden. 

Zuwendungen Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 41 0,00 50,00 50,00 

Bei dem Geldeingang handelt es sich um eine Spende. 

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontenart 446 0,00 4.500,00 4.500,00 

Über die Kontenart 446 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden Ersatzleistun-
gen für Schadensfälle oder Regressansprüche gebucht. 

In Travemünde wurde 2012 eine Uhrensäule abgebrochen, bei der es sich um ein in das 
Denkmalbuch eingetragenes Kulturdenkmal handelte. Als Ergebnis eines vom Bereich Ar-
chäologie und Denkmalpflege eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens wurde am 
11.04.2013 vereinbart, 4.500,00 EUR an die gemeinnützige Stiftung Lübecker Altstadt zu 
überweisen. 
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Finanzerträge Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 46 2.300,00 2.884,16 584,16 

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Zinsgutschriften. Eine Bestätigung des Bereichs 
Buchhaltung und Finanzen über Zinserträge von 280,56 EUR für die Zeit vom 01.01. bis 
12.04.2013 und die Urkunde über das vom 15.04.2013 bis 14.04.2016 vereinbarte Festzins-
sparen (mit Kontoauszug über Zinsgutschrift von 2.560,00 EUR) liegen vor. Bei der verblei-
benden Differenz von 43,60 EUR handelt es sich um Zinsen für das Guthaben auf dem Ge-
schäftskonto, die bis zum 30.09.2013 erzielt wurden. Ab 01.10.2013 entfallen die Gutha-
benzinsen. 

Außerordentliche 
Erträge 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 49 3.000,00 0,00 3.000,00 

Im Vorjahr wurden auf diesem Konto Entnahmen aus der Zweckrücklage abgebildet. 2013 
sind keine außerordentlichen Erträge erzielt worden. 

4.2.2 Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Transferaufwendungen, sonstigen ordentli-
chen Aufwendungen und bilanziellen Abschreibungen zusammen. 

Transfer-
aufwendungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 53 4.200,00 4.000,01 199,99 

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Transferaufwendungen entstanden. 2013 konnte eine 
Fassadensanierung (Restaurierungsarbeiten an Natursteinelementen) von der Stiftung mit 
4.000,01 EUR gefördert werden. 

Sonstigen ordentl 
Aufwendungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 54 1.100,00 1.173,00 73,00 

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.173,00 EUR handelt es sich um jeweils 
500,00 EUR für den Bereich Archäologie und Denkmalpflege (Stiftungsverwaltung) und für 
den Bereich Recht (Abt. Passivbesteuerung) als Vergütung von erbrachten Leistungen. Die 
übrigen 173,00 EUR sind für den kommunalen Schadensausgleich (100,00 EUR), Genossen-
schaftsanteile des Lübecker Bauvereins (26,00 EUR) und Kontoführungsgebühren 
(47,00 EUR) entstanden. 
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Bilanzielle 
Abschreibungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 57 0,00 1.243,00 1.243,00 

Die bilanziellen Abschreibungen von 1.243,00 EUR sind gemäß § 40 Abs. 7 der GemHVO-
Doppik für die Fördermaßnahme Katharinenkirche ausgewiesen worden. 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind nicht angefallen. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist gemäß § 46 GemHVO-Doppik aufzustellen. Die vorgelegte Ergebnis-
rechnung entspricht dem offiziellen Muster zu § 46 GemHVO-Doppik.4 

4.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Als wesentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind neben einer Spende 
von 50,00 EUR (Kontenart 614) eine Einzahlung von 4.500,00 EUR (Kontenart 646) als 
Folge eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gebucht worden (vgl. Ertragskonto 446 - pri-
vatrechtliche Leistungsentgelte). Neben diesen unvorhergesehenen und damit nicht planba-
ren Einzahlungen sind Zinserträge von 2.300,00 EUR im Haushaltsplan veranschlagt wor-
den. 

Sonstige priv.-rechtl. 
Leistungsentgelte 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontenart 646 0,00 4.500,00 4.500,00 

Für das Haushaltsjahr 2013 sind Zinserträge von 2.300,00 EUR im Haushaltsplan veran-
schlagt worden. 

Zinsen, sonstige 
Finanzeinzahlungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 66 2.300,00 43,60 2.256,40 

Auf der Ertragsseite sind Zinserträge von 2.884,16 EUR gebucht worden. Davon sind 
2.840,56 EUR (280,56 EUR und 2.560,00 EUR) in die sonstigen privatrechtlichen Forderun-
gen eingeflossen. Bei der verbleibenden Differenz von 43,60 EUR handelt es sich um die für 
das Guthaben auf dem Geschäftskonto gezahlten Zinsen, die bis zum 30.09.2013 erzielt 
wurden (vgl. Finanzerträge KtoGr. 46). 

                                                 
4 Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik, Anlage 21 Muster zu § 46 GemHVO-Doppik. 
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4.3.2 Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen 

Eine Einnahme war im Haushaltsplan auf diesem Konto nicht vorgesehen. Aus der prakti-
schen Umsetzung der veränderten Kapitalanlage hat sich eine Einzahlung von 
200.000,00 EUR auf dem Konto 68683 - Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländi-
scher Bereich ergeben. 

Zinsen, sonstige 
Finanzeinzahlungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontenart 686 0,00 200.000,00 200.000,00 

4.3.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Von den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind neben einer Auszahlung 
von 11,49 EUR (Kapitalertragssteuer) aus dem Konto 75990 – sonstige Finanzauszahlungen 
die sonstigen Auszahlungen wesentlich.5 

Sonstige Auszahlungen Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 74 1.100,00 2.073,00 973,00 

Die sonstigen Auszahlungen resultieren aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 
1.173,00 EUR (Kontengruppe 54) abzüglich 100,00 EUR für den kommunalen Schadensaus-
gleich zuzüglich 1.000,00 EUR für die 2012 nicht ausgezahlten Verwaltungskostenerstat-
tungen. 

4.3.4 fremde Finanzmittel 

Die Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln wurden wie folgt ausgewiesen: 

Fremde Finanzmittel Ergebnis 
EUR 

Kontenart 672 Einzahlungen 200.076,00 

Kontenart 772 Auszahlungen 200.076,00 

Die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen für fremde Fi-
nanzmittel sind real keine fremden Finanzmittel entsprechend § 14 GemHVO-Doppik. Es 
handelt sich um Kontobewegungen, die durch die Wahrnehmung der Kassengeschäfte 
durch den städtischen Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Stiftung entstehen. Mit 
der Einrichtung von stiftungseigenen Geschäftskonten im Haushaltsjahr 2013 werden die 
als fremde Finanzmittel deklarierten Buchungen über städtische Konten ab 2014 entfallen. 

                                                 
5 Die gezahlte Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag wurden 2016 auf Antrag erstattet (Gemeinnützigkeit). 
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4.3.5 Liquide Mittel 

Die in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel von 213.556,52 EUR stimmen mit 
dem Bilanzposten 2.4 Liquide Mittel überein. 

5 Anhang 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzustel-
len. In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, dass 
der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 
so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des Eigenkapi-
tals, dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage sowie der im kommunalen Haushaltsrecht nicht 
vorgesehenen Zweckrücklage einer Erklärung bedurft. 

Die dem Anhang beizufügenden Anlagen ergeben sich aus § 51 Abs. 3 der GemHVO-Doppik. 
Ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel sind dem Anhang beigefügt. Sie 
entsprechen den Mustern der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik über die Auf-
stellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden. 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen sind im Forderungsspiegel richtig wiedergege-
ben. Als sonstige Vermögensgegenstände sind offene Verrechnungen mit der Hansestadt 
Lübeck sowie eine Steuererstattung enthalten. 

Der Verbindlichkeitenspiegel und die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen stimmen überein. 

6 Lagebericht 

Im Lagebericht ist eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stiftung 
vorzunehmen. Der Lagebericht hat eine umfassende und vielfältige Informations- und Er-
gänzungsfunktion zum Jahresabschluss. Er ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. 

Im Lagebericht wird unter der Überschrift Vermögenslage wie in den Vorjahren dargestellt, 
dass dem stiftungsrechtlichen Grundsatz, das Vermögen zu erhalten, auch in 2013 Rech-
nung getragen wird. In diesem Bericht ist darauf hingewiesen worden, dass das satzungs-
gemäß zu erhaltende Stiftungsvermögen 217.299,05 EUR beträgt, sich aber das im Ab-
schluss 2012 ausgewiesene Stiftungskapital wie im Vorjahr auf 207.946,22 EUR beläuft. Die 
Aussage im Lagebericht, dass dem stiftungsrechtlichen Grundsatz, das Vermögen zu erhal-
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ten, auch in 2013 Rechnung getragen wird, trifft nur im Vergleich mit dem ausgewiesenen 
Vorjahresstand des Stiftungskapitals von 207.946,22 EUR zu. Der Nachweis, dass das Stif-
tungskapital erhalten wurde, ist nicht erbracht. 

Das RPA möchte darauf hinweisen, dass die Förderstiftung Lübecker Altstadt ihren Stif-
tungszweck ausschließlich aus Zinserträgen erfüllen muss, es sei denn, dass, wie im Haus-
haltsjahr 2013 geschehen, außergewöhnliche Erträge aus Spenden oder Ordnungswidrigkei-
tenverfahren erzielt werden können. Um die Aufgaben der Stiftung praktisch zu erfüllen, ist 
ein Stiftungsrat erforderlich, eine Verwaltung, die den Haushalt plant (einschließlich Gre-
mienbeteiligung bis zur Bürgerschaftsvorlage), die Konten führt, sich um die Kapitalanlage 
bemüht, mögliche Zuschüsse beurteilt, bewilligt und abrechnet, Steuererklärungen fertigt, 
Jahresabschlüsse erstellt, den Jahresabschluss prüft und dann letztlich den jeweiligen Jah-
resabschluss mit dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes wieder, wie den Haushaltsplan, 
in die Gremien bis hin zur Bürgerschaft gibt. All diese Arbeiten sind erforderlich für eine 
mögliche jährliche Fördersumme von aktuell rund 1.000 EUR. 

In den dem RPA vorliegenden Jahresabschlüssen für die Jahre 2011 bis 2014 stellen ledig-
lich die Bereiche Archäologie und Denkmalpflege (Stiftungsverwaltung) und der Bereich 
Recht (Steuererklärung, Beratung) die von ihnen erbrachten Leistungen mit jeweils jährlich 
500,00 EUR in Rechnung. Würden die übrigen Bereiche ähnlich verfahren, stünden keine 
Fördermittel mehr zur Verfügung und die Stiftung müsste trotzdem regelmäßig Fehlbeträge 
ausweisen. Das RPA macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass ab 
27.05.2016 nur noch ein Festzins von 0,80 % p. a. vereinbart werden konnte, was ab dem 
Haushaltsjahr 2017 zu einem Rückgang von 2.000 EUR bei den Zinserträgen führt. 

Gemäß § 5 des Stiftungsgesetzes können die nach der Satzung zuständigen Organe die Stif-
tung nur auflösen oder mit einer anderen Stiftung zusammenführen, wenn dies wegen einer 
wesentlichen Veränderung gegenüber den im Zeitpunkt der Entstehung der Stiftung beste-
henden Verhältnissen angebracht ist. 

7 Schlussbemerkung 

Das RPA hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. Nach Ab-
schluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahres-
abschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der 
Bürgerschaft zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Bürgerschaft beschließt über den 
Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jah-
resfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 
Diese Frist kann aufgrund des am 19.06.2017 erstellten Abschlusses nicht gehalten werden. 

Ein Testat, wie es Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erstellen, ist vom RPA nicht zu ertei-
len. Es ist aber festzustellen, dass 

• das ausgewiesene Stiftungskapital von 207.946,22 EUR wie im Vorjahresabschluss um 
9.352,83 EUR unter dem laut Satzung zu erhaltenden Stiftungsvermögen von 
217.299,05 EUR liegt. 
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. die im Vorjahresabschluss beanstandete Nachaktivierung von gewährten Fördermitteln
auch Thema dieses Jahresabschlusses ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresab-
schlusses 2013lagen den betroffenen Bereichen die Prüfungsberichte des RPA zu den
Jahresabschlüssen 20ll und 2012 noch nicht vor.

Eine Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung wird zu folgenden Textziffern er-
beten:

Tz. Be:p&!qq4g Seite

4 .1 .1

4 .1 .2

6

Aktiva/S onsti ge privatrechtliche Forderungeq/ARAP

Passiva/ I . 3 Ergebnisrücklage

Lagebericht/Erhalt des Stiftungsvermögens

3

4

1 1

Anlage beige-
hinaus zu äu-

Die erbetene Stellungnahme wird diesem Bericht im weiteren Verfahren als
fügt. Den betroffenen Bereichen steht frei, sich über die genannten Themen
ßern.

Lübeck, 18.12.2017
14.908.07.13-2013
Sü/bu

Dr. Katja Schur

Anlagen:

Iahresabschluss nrm 31.12.201 3 mit dem Lagebericht
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1 Prüfungsgegenstand und -auftrag 

Die Stiftung Lübecker Altstadt (im nachfolgenden Text Stiftung) ist eine gemeinnützige, 
rechtsfähige kommunale Stiftung des privaten Rechts. Sie wurde mit Urkunde vom 
13.12.1979 errichtet. In der Sitzung der Bürgerschaft am 24.04.1980 wurde beschlossen, die 
Verwaltung der Stiftung der Hansestadt Lübeck i. S. des § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetz (StiftG) 
zu übertragen. 

Gemäß § 17 Abs. 2 StiftG gelten für die Verwaltung der kommunalen Stiftungen die Vor-
schriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Es handelt sich um Treuhandvermö-
gen im Sinne von § 98 GO. Die Jahresabschlüsse unterliegen der Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2014 wurden 
vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 19.06.2017 vom Bürgermeister 
der Hansestadt Lübeck unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m Abs. 2 GO in-
nerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 44 
Abs. 4 GemHVO-Doppik bis spätestens zum 01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen 
Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jahresabschluss ist somit 
nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt gemäß § 95n Abs. 1 GO 
durch das Rechnungsprüfungsamt. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n Abs. 3 
GO der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, 
dieses den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist sowie  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 für die Stiftung wurde dem RPA nach Unterzeichnung 
durch den Bürgermeister vorgelegt. Der Bericht des RPA und die Stellungnahme der Ver-
waltung über den vorhergehenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 sind zu die-
sem Zeitpunkt von den beteiligten Bereichen noch nicht ausgewertet. Mögliche Schlussfol-
gerungen, die zu Änderungen oder Korrekturen führen, sind daher in diesem Abschluss und 
diesem Bericht unberücksichtigt. 

Eine Vollständigkeitserklärung, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen Vermö-
genswerte, Verbindlichkeiten etc. richtig enthalten sind, liegt vor. 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 
Aufgrund § 98 GO wurde der Haushaltsplan 2014 für die Stiftung aufgestellt und in der Sit-
zung der Bürgerschaft am 28.11.2013 beschlossen. Der Erlass einer Haushaltssatzung wird 
durch den Beschluss der Gemeindevertretung über den Haushaltsplan ersetzt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2014 sind wie folgt festgesetzt worden: 

Tabelle 1 Haushaltsplanung 2014 

Plandaten Erträge/ 
Einzahlungen 

Aufwendungen/ 
Auszahlungen 

Fehlbetrag 

Ergebnisplan 8.100 EUR 8.100 EUR 0 EUR 

Finanzplan 3.600 EUR 8.100 EUR -4.500 EUR 

Der für das Haushaltsjahr 2014 beschlossene Finanzplan beinhaltet einem Finanzmittel-
fehlbetrag von 4.500 EUR.  
Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den Erläuterungen zu 
den einzelnen Kontengruppen zu entnehmen. 

4 Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss umfasst Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und La-
gebericht. 

4.1 Bilanz 

Zur Bilanz ergeben sich die nachfolgenden Feststellungen. 
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4.1.1 Aktiva 

Die Vorjahreswerte wurden richtig übernommen. Zu den einzelnen Bilanzposten der Aktiv-
seite ergeben sich die folgenden Anmerkungen: 

1 Anlagevermögen 

Über Anlagevermögen in Form von immateriellen Vermögensgegenständen, Sach- oder Fi-
nanzanlagen verfügt die Stiftung nicht.  

2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen wird im Abschluss 2014 mit 218.562,28 EUR ausgewiesen. Wesent-
lich sind darin die liquiden Mittel mit einem Betrag von 214.946,31 EUR. 

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen betragen 3.604,48 EUR. Sie resultieren aus 
Zinserträgen für Spareinlagen. Im Haushaltsjahr 2014 waren 200.000 EUR als Spareinlage 
mit Festzinsvereinbarung bei der eingetragenen Genossenschaft Lübecker Bauverein ange-
legt. 

2.2.5 Sonstige Vermögengegenstände 

Die sonstigen Vermögengegenstände sind mit 11,49 EUR ausgewiesen (ausstehende Steuer-
erstattung). 

2.4 Liquide Mittel 

Liquide Mittel Vorjahr 
31.12.2013 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 2.4 213.556,52 EUR 1.389,79 EUR 214.946,31 EUR 

Die sich aus der Finanzrechnung ergebenden liquiden Mittel von 214.946,31 EUR stimmen 
mit dem Bilanzposten 2.4 Liquide Mittel überein. 

Das RPA bittet darum, die Personen, die im Bereich Archäologie und Denkmalpflege für das 
Geschäftskonto Volksbank Kto.-Nr. DE96 2309 0142 0050 1242 18 verfügungsberechtigt 
sind, zu benennen. 

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Aktive Rechnungs- 
abgrenzung 

Vorjahr 
31.12.2013 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 3 25.579,00 EUR -1.243,00 EUR 24.336,00 EUR 
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Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird ein Betrag von 24.336,00 EUR ausgewiesen 
(Zuschuss zur Sanierung der Wandmalereien in der Katharinenkirche). Die Veränderung 
gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der bilanziellen Abschreibung. 

In den vorhergehenden Prüfungsberichten über Jahresabschlüsse hat das RPA diese Posi-
tion beanstandet, da nur Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung und Herstellung 
von Vermögensgegenständen als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren sind. Die Stel-
lungnahmen zu den Jahresabschlussberichten lagen zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht 
vor (Stand Dezember 2017). 

4.1.2 Passiva 

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital der Stiftung dargestellt. Die Darstellung weicht 
von der vorgeschriebenen Mindestgliederung gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik ab. 

Tabelle 2: Bilanz/Eigenkapital 

Gliederung gemäß § 48 Abs. 2 
GemHVO-Doppik 

Von der GemHVO-Doppik abwei-
chende Gliederung der vorliegenden 

Stiftungsbilanz 

Ergebnis 2014 

1. Eigenkapital 1. Eigenkapital 242.698,28 EUR 

 1.01 Stiftungskapital 207.946,22 EUR 

 1.03 Zweckrücklage 2.914,28 EUR 

1.1 Allgemeine Rücklage - - 

1.2 Sonderrücklage - - 

1.3 Ergebnisrücklage 1.3 Ergebnisrücklage 30.848,35 EUR 

1.4 Vorgetragener 
Jahresfehlbetrag 

1.4 Vorgetragener 
Jahresfehlbetrag - 290,05 EUR 

1.5 Jahresüberschuss 1.5 Jahresüberschuss 1.279,48 EUR 

1.01 Stiftungskapital 

Das unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finan-
zierungsfunktion wie die Allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der 
GemHVO-Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 

Aus der zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses gültigen Stiftungssatzung aus dem Jahr 1979 
ergibt sich ein Stiftungskapital von 56.242,11 EUR (110.000 DM). In der im Lagebericht ge-
nannten Stiftungssatzung aus dem Kalenderjahr 2016 wird das Stiftungskapital mit 
217.299,05 EUR (425.000 DM) angegeben. Der Beschluss des Stiftungsrates vom 
23.10.1987, das Stiftungskapital auf insgesamt 425.000 DM aufzustocken, liegt dem RPA 
vor. 
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Das Stiftungskapital laut Satzung beträgt 217.299,05 EUR. In den Abschlüssen der Vorjahre 
und auch 2013 wird das Stiftungskapital mit 207.946,22 EUR ausgewiesen und damit un-
verändert um 9.352,83 EUR unter dem zu erhaltenden Stiftungskapital. 

1.03 Zweckrücklage 

Zweckrücklage Vorjahr 
31.12.2013 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.03 1.896,13 EUR 1.018,15 EUR 2.914,28 EUR 

Die Zweckrücklage hat sich gegenüber 2013 um 1.018,15 EUR erhöht. Gemäß § 62 der AO 
kann die Zuführung erfolgen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten, sat-
zungsmäßigen Zwecke zu erfüllen. 
Das Rechnungsprüfungsamt weist darauf hin, dass eine Zweckrücklage in der GemHVO-
Doppik nicht vorgesehen ist und empfiehlt alternativ den Ausweis als Teil der Ergebnis-
rücklage. 

1.3 Ergebnisrücklage 

Ergebnisrücklage Vorjahr 
31.12.2012 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2013 

Bilanzposten 1.3 30.848,35 EUR 0 EUR 30.848,35 EUR 

Die Höhe der Ergebnisrücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. 

Im ersten doppischen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 wurde eine Ergebnis-
rücklage von 30.848,35 EUR ausgewiesen. Hierbei handelte es sich laut Anhang um einen 
Zuschuss (Sanierung Katharinenkirche), der im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur 
nachaktiviert wurde. Diese Nachaktivierung ist vom RPA in den Vorjahresberichten bean-
standet worden. Die Stellungnahme der Verwaltung lag zum Zeitpunkt der Prüfung des Jah-
resabschlusses 2014 noch nicht vor. 

1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag 

Die Stiftung hatte 2012 einen Jahresfehlbetrag von 290,05 EUR erzielt. Laut Anhang soll 
nach Beschlussfassung durch den Stiftungsrat das Ergebnis 2013 nochmals als Jahresfehl-
betrag in das folgende Haushaltsjahr vorgetragen werden. Dem Beschluss entsprechend ist 
der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen worden. Das RPA weist erneut darauf 
hin, dass gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mit-
teln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden sollen. 

Gemäß § 95 Abs. 3 GO beschließt die Gemeindevertretung über den Jahresabschluss und 
über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. 
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1.5 Jahresüberschuss 

Die Stiftung hat einen Jahresüberschuss von 1.279,48 EUR erzielt. Laut Anhang soll nach 
Beschlussfassung durch den Stiftungsrat der Jahresüberschuss der Zweckrücklage zuge-
führt werden. Auf die Beschlussfassung der Gemeindevertretung gemäß § 95 Abs. 3 GO 
wird nochmals hingewiesen. 

Auf die Ausführungen zur Zweckrücklage in diesem Bericht wird verwiesen. 

4 Verbindlichkeiten 

Ergebnisrücklage Vorjahr 
31.12.2013 Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2014 

Bilanzposten 1.3 4.000,01 EUR 3.800,01 EUR 200,00 EUR 

Bei den Verbindlichkeiten des Vorjahres von 4.000,01 EUR handelte es sich um einen 2013 
bewilligten Zuschuss für Sanierungsarbeiten. Die Rechnung ist im Januar 2014 im Bereich 
Archäologie und Denkmalpflege eingegangen und die Auszahlung im Haushaltsjahr 2014 
erfolgt. Bei den neuen Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2014 von 200,00 EUR handelt es 
sich um Verrechnungen mit der Hansestadt Lübeck. 

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 45 GemHVO-Doppik aufzustellen. Die vorgelegte Ergeb-
nisrechnung entspricht dem offiziellen Muster zu § 45 GemHVO-Doppik.1 

Tabelle 3: Ergebnisübersicht 

Ergebnisplan Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Planabweichung 
EUR 

Ordentl. Erträge 0,00 54,00 54,00 

Finanzerträge 3.600,00 3.604,48 4,48 

Erträge 3.600,00 3.658,48 58,48 

Ordentliche Aufwend. - 8.100,00 - 2.379,00 5.721,00 

Zinsen u. Finanzaufw. - 0,00 - 0,00 0,00 

Aufwendungen - 8.100,00  - 2.379,00 5.721,00 

Ordentl. Ergebnis - 4.500,00 1.279,48 5.779,48 

Außerord. Erträge 4.500,00 0,00 4.500,00 

Außerord. Aufwand - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Ergebnis 0,00 1.279,48 1.279,48 

Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

                                                 
1 Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik, Anlage 19 (neu 20) Muster zu § 45 GemHVO-Doppik. 

145 von 151 in Zusammenstellung



 
Rechnungsprüfungsamt  Hansestadt Lübeck 

 

 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der  
Stiftung Lübecker Altstadt zum 31. Dezember 2014 

7 

 

 

4.2.1 Erträge 

Im Haushaltsjahr 2014 konnten außerplanmäßig ordentliche Erträge in Form von Zuwen-
dungen und privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt werden. 

Zuwendungen Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 41 0,00 54,00 54,00 

Bei dem Geldeingang handelt es sich um eine Spende. 

Finanzerträge Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 46 3.600,00 3.604,48 4,48 

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Zinsgutschriften. 

Außerordentliche 
Erträge 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 49 4.500,00 0,00 4.500,00 

Der Haushaltsplan 2014 sah außerordentliche Erträge von 4.500 EUR vor, es sind aber 
keine außerordentlichen Erträge erzielt worden. 

4.2.2 Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Transferaufwendungen, sonstigen ordentli-
chen Aufwendungen und bilanziellen Abschreibungen zusammen. Die geplanten Trans-
feraufwendungen sind nicht entstanden. 

Transfer-
aufwendungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 53 6.900,00 0,00 6.900,00 

2013 konnte eine Fassadensanierung (Restaurierungsarbeiten an Natursteinelementen) vor 
der Stiftung mit 4.000,01 EUR gefördert werden. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Trans-
feraufwendungen entstanden. 

Sonstigen ordentl. 
Aufwendungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 54 1.200,00 1.136,00 64,00 

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.136,00 EUR handelt es sich um jeweils 
500,00 EUR für den Bereich Archäologie und Denkmalpflege (Stiftungsverwaltung) und für 
den Bereich Recht (Abt. Passivbesteuerung) als Vergütung von erbrachten Leistungen. Die 
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übrigen 136,00 EUR sind für den kommunalen Schadensausgleich (100,00 EUR) und Konto-
führungsgebühren (36,00 EUR) entstanden. 

Bilanzielle 
Abschreibungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 57 0,00 1.243,00 1.243,00 

Die bilanziellen Abschreibungen von 1.243,00 EUR sind gemäß § 40 Abs. 7 der GemHVO-
Doppik für die Fördermaßnahme Katharinenkirche ausgewiesen worden. 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind nicht angefallen. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist gemäß § 46 GemHVO-Doppik aufzustellen. Die vorgelegte Ergebnis-
rechnung entspricht dem offiziellen Muster zu § 46 GemHVO-Doppik.2 

4.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind neben einer Spende von 
54,00 EUR nur die Zinserträge von 4.997,13 EUR zu nennen, die im Haushaltsplan mit 
3.600,00 EUR veranschlagt waren. 

Zinsen, sonstige 
Finanzeinzahlungen 

Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 66 3.600,00 4.997,13 1.397,13 

4.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Als Transferauszahlung wurde ein Zuschuss für Sanierungsarbeiten an der Natursteinfas-
sade des Gebäudes Königstr. 81 in Höhe von 4.000,01 EUR gebucht (Verbindlichkeit aus 
2013). Die Rechnung ist im Januar 2014 im Bereich Archäologie und Denkmalpflege einge-
gangen und die Auszahlung im Haushaltsjahr 2014 erfolgt. 

Transferauszahlungen Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 73 6.900,00 4.000,01 2.899,99 

Die sonstigen Auszahlungen resultieren aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 
1.136,00 EUR (vergl. Kontengruppe 54). 

                                                 
2 Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik, Anlage 21 Muster zu § 46 GemHVO-Doppik. 
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Sonstige Auszahlungen Planung 
EUR 

Ergebnis 
EUR 

Abweichung 
EUR 

Kontengruppe 74 1.200,00 1.136,00 64,00 

4.3.3 Liquide Mittel 

Die in der Finanzrechnung ermittelten liquiden Mittel von 214.946,31 EUR stimmen mit 
dem Bilanzposten 2.4 Liquide Mittel überein. 

5 Anhang 

Das RPA weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass das dort genannte Stiftungskapital 
und das satzungsgemäß zu erhaltende Stiftungsvermögen nicht übereinstimmen. 

6 Lagebericht 

Im Lagebericht ist eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stiftung 
vorzunehmen. Der Lagebericht hat eine umfassende und vielfältige Informations- und Er-
gänzungsfunktion zum Jahresabschluss. Er ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. 

Im Lagebericht wird unter der Überschrift Vermögenslage wie in den Vorjahren dargestellt, 
dass dem stiftungsrechtlichen Grundsatz, das Vermögen zu erhalten, auch in 2014 Rech-
nung getragen wird. In diesem Bericht ist darauf hingewiesen worden, dass das satzungs-
gemäß zu erhaltende Stiftungsvermögen 217.299,05 EUR beträgt, sich aber das im Ab-
schluss 2014 ausgewiesene Stiftungskapital wie in den Vorjahren auf 207.946,22 EUR be-
läuft. Die Aussage im Lagebericht, dass dem stiftungsrechtlichen Grundsatz das Vermögen 
zu erhalten, auch in 2014 Rechnung getragen wird, trifft nur im Vergleich mit dem ausge-
wiesenen Vorjahresstand des Stiftungskapitals von 207.946,22 EUR zu. Der Nachweis, dass 
das Stiftungskapital erhalten wurde, ist nicht erbracht. 

Unter Ausblick wird aufgeführt, dass das Stiftungskapital in Höhe von 200.000,00 EUR bis 
2019 beim Lübecker Bauverein mit 0,80 % p. a. angelegt ist. Das RPA ergänzt hierzu, dass 
bis zum 14.04.2016 noch eine Festzinsvereinbarung über 1,80 % p. a. besteht und die neue 
Festzinsvereinbarung erst im Anschluss in Kraft tritt. 

7 Schlussbemerkung 

Das RPA hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. Nach Ab-
schluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahres-
abschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der 
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Bürgerschaft zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Bürgerschaft beschließt über den
Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jah-
resfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.
Diese Frist kann aufgrund des am 19.06.2017 erstellten Abschlusses nicht gehalten werden.

Ein Testat, wie es Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erstellen, ist vom RPA nicht zu ertei-
len. Es ist aber festzustellen, dass

o das ausgewiesene Stiftungskapital von 207.946,22 EUR wie im Vorjahresabschluss um
9.352,83 EUR unter dem laut Satzung nr erhaltenden Stiftungsvermögen von
217 .299,05 EUR liegt.

. die im Vorjahresabschluss beanstandete Nachaktivierung von gewährten Fördermitteln
auch Thema dieses Jahresabschlusses ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresab-
schlusses 2014 lagen den betroffenen Bereichen die Prüfungsberichte des RPA zu den
Jahresabschlüssen 2011 bis 2013 noch nicht vor.

Eine Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung wird zu folgenden Textziffern er-
beten:

Tz. Bezeichnung Seite

4 .1 .1

4 .1 .2

Aktiva/3 aktive Rechnungsabgren nrng

Passivar/l .3 Ergebnisrücklage

6 Lagebericht/Erhalt des Stiftungsvermögens g

Die erbetene Stellungnahme wird diesem Bericht im weiteren Verfahren als Anlage beige-
ftigt. Den betroffenen Bereichen steht es frei, sich über die genannten Themen hinaus zu
äußern.

3

4

- \ r\---)-^/'--
./

Dieter Sünder

Anlagen:

Iahresabschluss ̂rm31.12.2014 und Lagebericht ftir das Haushaltsjahr 2014

Lübeck,  11.01.2018
14.908.07 .t3-2014

Dr. Katja Schur

10 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stiftung Lübecker Altstadt ̂tm 31. Dezember 2014
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